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Antragsteller,

Proz.-Bev.: Rechtsanwälte Köppen und andere,
Norderstraße 6, 25782 Tellingstedt, --

gegen

die Bundesrepublik Deutschland,
vertreten durch das Bundesamt for Migration und Flüchtllnge - Außenstelle Neumünster-,
naan re6. 2..SS9 nteumunster. Il

Anträgsgegnerin,

Streitgegenstand: Asylrecht (Rockführung/Dublin ll/ltalien)
- Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der
Klage _

hat das schleswig-Holsteinische VeMahungsgerlcht - 9. Kemmer - am 5, August 20'11

durch den Einzelrichter beschlossen:
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Die aufschiebende Wirkung der Ktage gegen den Bescheid der

Antragsgegnerin vom 21. Juli 2011 (S A211111) wird angeor&
net.

Die Antragsgegnerin trägt dle Kosten des Verfehrens,

Gerlchtskosten werden nicht erhoben.

Gründe

t .

Der Antragsteller ist palästinensischer Volkszugehöriger und verfügt über einen palästi-

nensischen Pass. Er wurde von der Bundespolizei anlässlich einer Einreise am 29. Juni

201 1 aufgegriffen. Zuvor hatte cter Antragsteller in ltalien einen Asylantrag gestellt. Er

befindet sich ar.rf der Grundlage eines Beschlusses des Amtsgerichts oldenburg in Hols-

tein vom 29. Juni 2011 in Abschiebungshaft. Die Antregsgegnerin beanfagte bei den zu-

stäncligen italienischen Behörden die Übemahme des Antregstellers. Der Antragsteller

beantragle am 1 1. Juli 2011 die Aherkennung els Asylberechtigler.

Der Antragste er hat em 14. Juli 2011 einen Antrag auf Gewährung einstweiligen Rechts-

schutzes gestellt, der ursprÜnglich darauf gerichtet war, die Antragsgegnerin im Wege der

einstweiligen Anordnung zu verpflichten, gegenüber der zuständigen Ausländeüehörde

zu erklaren, dass eine Abschiebung, Zurücksciiebung respel:tive Überstellung nach ltali-

en bis zur reohtskräftigen Entscheidung über seinen bei der Antragsgegnerin gestellten

Asylantrag vorläufig zu unterbleiben habe.

Die Antragsgegnerin hat mit Bescheid vom 21. Juli 201 1 clie Entscheidung get(offen, dass

der Asyläntrag des Antragstellers unzulässig sei. Zugleich hat sie die Abschlebung nach

Italien angeordnet.

Der Antragsteller hat am 29. Juli 2011 gegen diesen Bescheld Klage eöoben und zu-

gleich seinen Ankag im einstweiligen Rechtssdlutzverfahren dahin gehend umgestellt,
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dass er die Anordnung der aufschiebenden wrkung der Krage ersrrebt. zur Begründung
trägt er u.a, vor, s 34a Abs. 2 AsylWG stehe der zulässigkeit des Antrages nicht entge-
gen. B€i einer Abschiebung, zurüc*schiebung oder überstellung nach ltallen werde er in ,
Folge mangelnder Hilfen weder eine menschenr,rdrdige unterkunft nodr ausreidlend I
Nahrung oder eventuell notwendige medilnische ve.so€ung finden. Er hebe elso ernst- |

hafl erhebliche Nachteile und Beeinträchtig ungen zu befürchten. 0

Der Antragstetler beantragt,

die aufschiebende Wirkung seiner Klage gegen den Be8oheid der Anl|agsgegnerin
vom 21. Juli 201 1 anzuordnen,

Die Antragsgegnerin beantragt,

den Antrag abzulehnen.

Der Antrag sei gemäß $ 34a Abs. 2 AsytVfG urzulässig, er sei zudem unbgründet. Auch

wenn es vereinzelt zu Problemen bei der Unterbringung von SchuEsuchenden in ltalien

komme und die medizinische Versorgung nicht immer optimal sei, sei die Situation kei-

nesfalls mit Griechenlend vereinbar.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts und des Vorbringens der Parteien

wird auf den Inhalt der Gerichtsakt€n und der beigezogenen Veruahungsvorgänge Bezug
genommen.

il.

Der Antrag tuf Anordnung der aufschiebenden Wrkung der Klagi gegen den Bescheid

vom 21. Juli 2011 ist zulässig und begründet.

Der Zulässigkelt des Antrages steht die Regelung des $ 3+a Abs. 2 AsylVfG nicht entge-
gen, nach welcher dle Abschieoung nach $ 34a Abs, 1 esyN/G tn den Fällen, in denen
ein Ausländer in einen sicheren Drittstaat ($ 26a AsylWG) oder in einen für die Durchfüh-
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rung des Asylverfahrens zuständigen Staat (S 27a AsylVfG) abgeschoben werde soll,
nich nach s 80 oder s 123 vwco ausgeseEt werden derf. Insoweit nimmt das Gericht
zur weiteren Begründung Bezug auf die den Beteit'gten bekannte Rechtsp.echung der 1,
und der 3. Kammer des Schleswig-Holsteinischen veMaltungsgerichrs (gesch,üsse vorn
13. Apri l  2011 - 1 81111 -, vom 3. Juni ZO11 -1821t11 - und vom 17, Juni ZOlj -  g B
6E/11 - ).

Der Antrag ist auch begründet.

Die gerichtliche Entscheidung nach $ B0 Abs. 5 \ÄrrGo ergeht auf der Grundlage einer
Interessenabwägung, deren Gegenstand das private Aufschubinteres$e und das öffentli-
che Interesse en der Vollziehung des Verwaltungsaktes Bind. lm Rahmen dieser Interes-
senebwägung können auch Erkenntnisse über die Rechtmäßigkeit und die Rechtswidrig-
keil des Verwaltungsakts, der vollzogen werden soll, Bedeutung erlangen, wenn aufgrund
der gebotenen summarischen Prü{ung Erfolg oder Misserfolg des Rechtsbehetfs offen-
sichtlich erscheinen. Lässt sich bei der summarischen Überprüfung die Rechtswidrigkeir
des angefocttenen Bescheides ohne weiteres ieststellen, ist sie also offensichtlich. so rsr
die aufschiebende Wirkung des Rechtsbehelfs wiederherzustellen odef anzuordnen, well

an der sofortigen Vol[ziehung eines ofiensichtlich rechtswidrigen Bescheides kein dtfentli-
ches Interesse bestehen kann. Erweist sich nach der genannten Üuerprufung der ang+
fochtene Bescheid als offensichtlich rechtmäßig, ist In den Fätlen cies gesetzlich engeord-
neten Sofortvollzuges der Antrag äbzulehnen. Lässt sioh bei dcr Prufung im Verfahren

nach $ 80 Abs. 5 VWGO naoh dem oben dargelegten Maßstab weder die Rechtmäßigkeit

noch die Rechtswidrigkeit teststellen, bedarf es zur Entscheidung einer weiteren Interes-

senabwägung (vgl. OVG Schleswig, Beschluss vom 6. August 1991 - 4 M 109/91 -

Sch lHA 1991,220) .

Angesichts einer Vielzahl divergierender gerichtlicher Entscheidungen zu der Frage der

Recfitmäßigkeit der Abschiebung Asylsucl'render nach ltalien kenn nach dem oben darge-
legten Maßstab weder von einer offensichtlichen Rechtmäßigkeh noch von einer offen-
sichtlichen Rechtswidrigkeit des Bescheides vom 21- Juli 201 1 ausgegangen werden,
sodass eine weitere InteressenabwägUng v0.zunehmen lst,
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Das Interesse des Anlreg$tellets an einer Ausse?.ung der Vollziehung cles Bescheictes

vom 21. Juli 2011 überwiegt das öffentliche Interesge an der sofortigen Vollziehbarkeit

des Bescheides, weil sich der Bescheid - auch wenn nicht festgestellt werden kann, dass

er offengichtllch rechtswidrig ist - voraussichttich als rechtswidrig erweisen wird unct dem

Antragsteller im Falle einer sofortigen Vollzbhung scfiweMiegende, uru:umutbare und
irreparable Nachteile entstehen können_

Die in dem angefochtenen Bescheid enthaltene Abschiebungsanordnung ist voraussicht-
lich rechtswidrig, da emsthafte und stichhaltige Gründe daf0r vortiegen, dass der Antrag-
steller im Falle seiner Absohiebung nach halien Gefahr läuft, einer Art. 3 EMRK wider-
sprechenden Behandlung ausgesetzt zu werden. Dem Antragsteller droht mit erheblicher
W€hrscheinlichkeit eine menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne ctes Art. 3 EMRK
dadurch, dass er bei einer Rückkehr nach ltalien ohne die Gewährung von Unterkunft und

in extremer Armut Jeben müsste.

Zur Darlegung der tatsächlichen Verhäftnisse. unter denen Flüchtlinge in ltalien leben,
nimmt das Gericht Bezug auf die den B€teiligten bekannten und oben zitierien Entschei-
dungen der 1. und der 3, Kammer des Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgerichts und

die dort genannten Quellen. Hervorzuheben ist, dass sich insbesondere aus dem Bericht

"Asylverfahren und Aufnehmebedingungen in ltalien' vom Mai 2011 (Hrsg.: Schweizeh-

sche Flüchtlingshitfe SFH, Schweiz und lhe läw students' legal aid office, Juss-Buss,

Norwegen) ergibt, dess das Hauptproblem des italienischen Systems zum Umgang mit

Flüchtlingen in den fehlenden Aufnahmekapa?itäten im Vergleich zu der Anzehl der AsyF

suchenden liegt. Da bei weitem nicht genügend Unteöringungsplälze zur Vedügung ste-

hen, sind die Behörden nicht in der Lage, alle Asylsuchenden untetzubringen. Der Erhalt

von Unterstützungsleistungen (Nahrung. Unterkunft, tntegrationsmaßnahmen etc.) isd an

den Aufenthalt in einem der vorgesehenen Zentren geknüpft. Personen, dia keinen Unter-

bringungsplätz erhalten, sind von den Unterstlfüungsleistungen ausgeschlossen. Zudem

ist cl'e Unterbringungsdauer zeitlich begrenzt. Als Konsequenz efhalten Asylsuchende
naoh Ablauf der Aufenthaltsdauer und nsch Aussciluss vom Zentrum auch keine staatli-

che Unterst0tzlng mehr, D'res betrifft auch Personen im noch lqufenden Asylverfahren.

Der italienische Staat ist - entgegen den Vorgeben der ltalienischen Oeseegebung - in

vielen Fällen nicht In der Lage, Asylsuchenden eine Unterkunft zur Verfügung zu stellen,

Gerade in größeren Städten ist die Situation angespannt. Die Zeitdauer zwischen der An-
tragseinrelchung und der formellen Regisirierung, mit welcher das Recht euf Unterkunft

- o -
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theoretisch entsteht, kann bis zu mehreren Monate dauern. Viele Asylsuchende bleiben in

dieser Zeit ohne jegliche Unterst0tzung und müssen auf eigene Faust ein Obdach finden.

Tetsäohlich erhalten die meisten Asyleuchenden erst nach der tormellen Registrierung

eine Unterkunft, sofem die zuständige B€hörde für sie einen PlaA in einem dafur vorge-

s€henen Zentrum findet. Asylsuch€nde, die in keinem Zentrum untergcbracht sind, crhal-

ten weder flnanzielle UnterstrlEung, noch werden Grundbedürfnisse wle Nahrung und

Kleidung abgedeckt. Gemäß der Aufnahmerichtllnie haben Asylsuchende bis zum endg0l-

tigen Asylentscheld das Recht auf eine Unterkunft. Di€ ltalieniscfle Gesetzgebung erfüllt
diese Vorgabe theoretisch. Wegen zu knäpper Aufnahmeressorrrcen rirerden in der Praxis
jedoch viele Asylsuchende, soweit sie naoh der formellen RegistrierunE untergebracht

werden konnten, nur bis zur erslen Entscheidung untergeb|acht,

Auch das Schweizerische Bundesamt für Migration geht bereits im September 2009 - und
damit zu einem Zeitpunkt vor dem Anwachsen der Flüchtlingszahl aufgrund der polit'-

schen Entwicklungen im nordafrikanischen und arabischen Bereich - davon aus, dass

über das einzige staetlich alimentiert€ Fürsorgesystem nur ein Bruchieil der Asylsuchen-
den unterstüta werden kanD (vgl. Eidgenössisches Jüstiz- und Polizeidepa(ement, Bun-

desamt für Migration: Hintergrundnotiz MILA, ltalien Asylverfehren, 23. September 2009).

Die Schwierigkeiten, eine Unterlrringung und eine sonstige Form von Unterstirtzung durch
staatliche Stellen zu erhalten, bestehen aoch für Asylbewerber, die aufgrund der Rege-

lungen cler Dublin - ll - Verordnung nach ltelien zurückkehren. Personen, die in diesem

Rahmen am .Flughafen Mailand-Malpensa ankommen und deren Verfahren nlcht abge-
schlossen sind, wird lediglich für eine begrenzte Zeit eine Unterkunft zugewiesen (vgl.

SFH/Juss-Buss, a.a.O., S. 23), ln Rom bietet ausschtießlich das Centro Enea 80 reser^

vierte Plätze für Dublin-Rückkehrende, die am Flughafen Fiumioino ankommen. 2009

wurden insgesamt 2658 Asylsuchende nach ltalien zurtickgeschefü, die meisten von ih-
n€n nach Rom, Vergleicht man diese Zahl mit den begrenzten Aufnahmekapaz itäten, liegt
es nahe, dass bei weitem nicht genrlgend Unterktinffe für Zur0ctkehrende bereitstehen
(vgl. SFH/Juss-Buss, a.a.O., S. 34, s. hierzu euch den Bericht von Bethke /.Bender, Zur
Situation von Flüchtlingen in ttalien, Februar 2011, S. 23).

AngesichS der hohen Zahl der nach ltalien gelangenden Flüchtlinge und der stark be-
grenzten Aufnahmekap€zitäten müsste der Aßtragsteller bei einer Rückkehr naoh ltalien
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emsthafr damit rechnen, ohne Unterkunft und in extremer Armut zu leben, selbt ri/enn es
ihm geli6g61 solhe, seine Emährung durch die Angebote keritativer Einrichtungen sicher
zu stellen. Um diesee zu ve.meiden ist die Anordnung der aufschiebendcn Wirkung der
.Khge aucfr unter Berückeicfitigurg gegenläufiger öffenticher lnteressen gerechtfertigt.

Die Kostenentscheidung beruht auf g 15a Abs. 1 VUGO.

' Pieser geschluss lsl unanfeohtbar (S 60 tuytvfc).

Lüthke
Richter am VG


